
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beauftragt die Verwaltung, eine Ergänzung der 
Straßenbeleuchtung im Bestand nur vorzunehmen, wenn die Voraussetzungen einer 
Gefahrstellenausleuchtung als gesetzliche Pflichtaufgabe gemäß Straßen- und Wegegesetz 
NRW vorliegen. 
 


